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Presseerklärung des Landestierschutzbeauftragten  

 

Verbot von Streusalz in Berlin und Tipps für Hunde im Winter 

 

Verwendung von Streusalz in Berlin untersagt 

 

Aus aktuellem Anlass, Streusalz greift empfindliche Pfoten von Tieren an, möchte ich auf das ge-
nerelle Verbot der Verwendung von Streusalz auf Bürgersteigen, Grundstücken und auch Privat-
grundstücken (§39 des Berliner Naturschutzgesetzes) in Berlin hinweisen.  

Auch wenn überall Berge von Streusalz zum Kauf angeboten werden: Zur Schnee- und Glättebe-
seitigung darf nach dem Berliner Naturschutzgesetz kein Salz  verwendet werden, da es die 
Bäume und sonstige Vegetation schädigt. Die Ordnungsämter der Bezirke sind für den Vollzug des 
geltenden Berliner Straßengesetzes zuständig. Genauere Informationen finden Sie im Berliner 
Umweltportal der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.  
 http://www.berlin.de/umwelt/aufgaben/natur-auftaumittel.html  

Jegliche Auftaumittel (also nicht nur Salze!) sind dabei generell verboten.  Ausnahmen gelten nur 
für die BSR auf bestimmten Fahrbahnen bei besonderer Glätte (§3 Abs. 8 StrReinG Bln). Verstöße 
auf öffentlichem Straßenland werden von den Ordnungsämtern der Bezirke aufgenommen und 
geahndet.  

 

So übersteht Ihr Hund die kalten Wintertage mit Eis und Schnee  

Viele Hundehalter möchten wissen, wie sie ihre Hunde am besten über den eisigen Winter mit Käl-
te und Schnee bringen: 
• Nach dem Spaziergang den nassen Hund gründlich abtrocknen. 
• Zwischen den Pfoten setzen sich oft Eisklumpen fest, diese wenn nötig schon unterwegs, aber 

spätestens Zuhause entfernen. 
• Dass man den Hund bei Minustemperaturen um die 10 Grad nicht allein im Auto zurücklässt, 

versteht sich von selbst. 
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• Vielen Hunden macht das Schneefressen nichts aus, doch andere reagieren mit Magen-Darm-
Entzündungen, Durchfall oder Erbrechen. 

• Streusalz greift empfindliche Hundepfoten an – besonders wenn sie unpigmentiert (also sehr 
hell) sind und schon Risse haben. Die Pfoten sollten nach dem Spaziergang kontrolliert, evtl. 
mit warmem Wasser gereinigt und mit Vaseline / Melket eingefettet werden. 

• Ist ein Mantel für Hunde angebracht? Im Normalfall ist es nicht nötig. Nur für alte oder kranke 
Tiere, die sich nicht viel bewegen, Rassen mit sehr kurzem Fell und ohne Unterwolle sowie für 
frierende Hunde kann ein Mantel sinnvoll sein. Bei jungen, gesunden Hunden ist Bewegung 
das beste Mittel gegen das Frieren. Dabei verbrauchen die Hunde viel Energie, um ihren Wär-
mehaushalt zu regulieren und sollten  jetzt mehr und gehaltvolleres Futter erhalten. 

Diese und weitere Hinweise finden Sie im „Tierhaltertipp“ der Bundestierärztekammer 
http://www.bundestieraerztekammer.de/index_btk_presse_details.php?X=20140128101003 
 

Der Landestierschutzbeauftragte 

Horst Spielmann 

 


